

MUSTER: Verarbeitungstätigkeit „Betriebsratswahl 2026“
Teil A) Allgemeine Angaben
Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a DSGVO
Eintragungen
Namen und Kontaktdaten des Ver- antwortlichen und ggf. des gemein- sam mit ihm Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen
Hans Wurst Schnitzel & Fleischwaren GmbH Hans Wurst (Geschäftsführer)
Musterallee 1, 12345 Musterhausen
Tel. 01234/56789-0, info@hwf-lecker.xyz
Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Peter Silie
Tel. 01234/56789-123, Psil1@hwf-lecker.xyz
Teil B) Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit
Fortlaufende Nummer: 36

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit
Betriebsratswahl 2026
Verantwortliche Person/Abteilung
Leo Pard (Vorsitzender des Wahlvorstands)
Angabe entsprechend
Art. 30 Abs. 1 Satz 2 DSGVO
Erläuterung

Informationen zur Verarbeitungstätigkeit

Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b DSGVO:
die Zwecke der Verarbei- tung

Geben Sie das Ziel an, für das die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Sollte Ihnen eine Rechtsgrund- lage (z. B. Paragraf im Gesetz, Vertrag, Einwilligung, Betriebsvereinbarung) bekannt sein, geben Sie diese bitte an.

Arbeit des Wahlvorstands
· Festlegung/Bestellung Wahlvorstand (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, § 26 Abs. 1 Satz 1 Bundesdatenschutzgesetz)
· Bestellung von Wahlhelfern (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO,
§ 1 Abs. 2 Wahlordnung (WO))
· Beschlussfassungen des Wahlvorstands (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, § 1 Abs. 3 WO)

Vorbereitung der Betriebsratswahl
· Erstellung Wählerliste (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, § 2 WO)
· Bearbeitung von Einsprüchen gegen die Wählerliste (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, § 4 WO)
· Erstellung von Vorschlagslisten für die Wahl (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, § 6 ff. WO)
· Vorbereitung Briefwahl (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, § 24 WO)
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Angabe entsprechend
Art. 30 Abs. 1 Satz 2 DSGVO
Erläuterung

Informationen zur Verarbeitungstätigkeit



Durchführung der Wahl
· Wahlniederschrift (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, § 16 WO)
· Benachrichtigung und Bekanntmachung der Gewählten (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, §§ 17 f. WO)

Nachbereitung der Wahl, Dokumentation
Zusammenstellung der Wahlakten und Übergabe an neuen Betriebs- rat
Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c DSGVO: Beschreibung der Katego- rien betroffener Personen und der Kategorien perso- nenbezogener Daten
Geben Sie grob an, auf welche Perso- nen sich die Daten beziehen und um welche Daten es sich handelt.

Beschäftigte des Betriebs
· Informationen zur Beurteilung der Arbeitnehmereigenschaft und des Wahlrechts bzw. der Wählbarkeit
· Daten zur Erstellung der Wählerliste: Vorname, Familienname, Geburtsdatum, Geschlecht
· private Adressdaten für die Durchführung der Briefwahl
Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d DSGVO: Kategorien von Empfän- gern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden
sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen Orga- nisationen
Führen Sie auf, wer die Daten erhält oder wem diese mitgeteilt werden können.

Interne Empfänger
· Arbeitgeber, Mitarbeiter Personalabteilung
· Wahlvorstand und Wahlhelfer
· Beschäftigte des Betriebs (Informationen im Rahmen der Wahl- bekanntmachung bzw. Bekanntgabe des Ergebnisses)

Externe Empfänger
Im Betrieb vertretene Gewerkschaften (z. B. Wahlniederschrift, Bekanntgabe der Gewählten)

Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Buchst. e DSGVO: Übermittlungen von per- sonenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisa- tion, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der be- treffenden internationalen Organisation, sowie bei den in Art. 49 Abs. 1 Unter- abs. 2 DSGVO genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigne- ter Garantien
Geben Sie bitte an, ob es zu einer Übermittlung an Stellen außerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschafts- raums kommt.

Entsprechende Übermittlungen sind nicht vorgesehen.

Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Buchst. f DSGVO:
die vorgesehenen Fristen für die Löschung
der verschiedenen Daten- kategorien
Wann Daten zu löschen sind, ergibt sich insbesondere aus Art. 17 DSGVO. Bei diesem Punkt geben Sie die entspre- chende Frist oder die Rahmenbedin- gungen an.

Die Wahlakten werden an den neuen Betriebsrat übergeben und sind von diesem bis zum Ablauf der Amtszeit aufzubewahren (Regelfrist
4 Jahre).

Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Buchst. g DSGVO:
eine allgemeine Beschrei- bung der technischen und organisatorischen Maß- nahmen gemäß Art. 32 Abs. 1 DSGVO

Erläutern Sie bitte kurz, welche techni- schen und organisatorischen Schutz- maßnahmen (Art. 32 DSGVO) ergriffen wurden. Zu nennen sind technische Maßnahmen, wie etwa Zugriffsschutz, Verschlüsselung und Back-up-Lösungen. Aber auch organisatorische Regelungen wie Arbeitsanweisungen oder betrieb- liche Regelungen sind von Bedeutung. Ggf. können bzw. sollten Sie auch ein vorhandenes Sicherheitskonzept bei- fügen.

Übernahme der Maßnahmen aus dem Datenschutzkonzept „Betriebs- rat“ V1.6, vom 7.1.2025. Insbesondere gilt:
· Zugriff auf die relevanten personenbezogenen Daten haben nur der Wahlvorstand, Wahlhelfer bzw. an der Wahl beteiligte Stellen und Ansprechpartner; Begrenzung auf den für den jeweiligen Zweck erforderlichen Umfang
· verschlüsselte Datenspeicherung und -übertragung
· Verwendung dokumentierter und freigegebener Datenträger nur durch befugte Personen
· wöchentliche Durchführung von Back-ups
· Verbot der Nutzung privater Geräte und Software
· sichere Entsorgungsmöglichkeiten
· schriftliche Verpflichtung der an der Wahlvorbereitung und Durch- führung Beteiligten zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit
· Dokumentierte Datenschutzschulung für den Wahlvorstand und die Wahlhelfer
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